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Aufbringung der Mittel Finanzierung 

§ 5. Die Mittel des Fonds werden aufgebracht durch: § 5. Die Finanzierung des Fonds erfolgt aus: 

 1. Abgaben gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 und 3 
Kunstförderungsbeitragsgesetz 1981, BGBl. Nr. 573; 

 1. Abgaben gemäß § 5a; 

 2. Beiträge des Bundes entsprechend der im Bundesfinanzgesetz hiefür 
vorgesehenen Mittel; 

 2. Zuwendungen, die der Bund dem Fonds zur Erfüllung seiner Aufgaben 
nach Maßgabe der im jeweiligen Bundesfinanzgesetz für diese Zwecke 
vorgesehenen Mittel leistet; 

 3. Rückzahlungen von Zuschüssen;  3. Rückzahlungen von Zuschüssen; 

 4. Sonstige Rückflüsse und Zinserträgnisse aus Fondsmitteln;  4. Sonstigen Rückflüssen und Zinserträgnissen aus Fondsmitteln; 

 5. Sonstige Einnahmen;  6. Sonstigen öffentlichen oder privaten Zuwendungen; 

 6. Freiwillige Zuwendungen.  5. Sonstigen Einnahmen. 
 

Abgaben 
 

§ 5a. (1) Nach diesem Gesetz sind folgende Abgaben zu entrichten: 
  1. vom gewerblichen Betreiber einer Kabelrundfunkanlage für jeden 

Empfangsberechtigten von Rundfunksendungen monatlich einen Beitrag 
von 0,25 Euro; 

  2. von demjenigen, der als Erster im Inland gewerbsmäßig entgeltlich durch 
Verkauf oder Vermietung Geräte, die zum Empfang von 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rundfunksendungen über Satelliten bestimmt sind, 
(Satellitenreceiver, -decoder) in den Verkehr bringt, eine einmalige 
Abgabe von 8,72 Euro je Gerät. Ausgenommen sind jene Geräte 
(Decoder), die ausschließlich zum Empfang von Weitersendungen von 
Rundfunkprogrammen geeignet sind. 

 
(2) Die Abgaben gemäß Abs. 1 sind Bundesabgaben, deren Einhebung dem 

Künstler-Sozialversicherungsfonds obliegt. Dabei hat der Fonds das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51, anzuwenden. Über 
Beschwerden gegen Bescheide des Künstler-Sozialversicherungsfonds entscheidet 
das Bundesverwaltungsgericht. Zur Durchführung des Inkassos kann sich der 
Fonds der Leistungen Dritter bedienen. Zur Eintreibung der Abgaben ist dem 
Fonds die Einbringung im Verwaltungswege gewährt (§ 3 Abs. 3 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 53). Sachlich in Betracht 
kommende Oberbehörde ist der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen 
Dienst und Sport. 

 
(3) Die Abgabe gemäß Abs. 1 Z 1 ist auf Grund der Anzahl der 

Empfangsberechtigten zum Stichtag 1. März für das zweite und dritte Quartal eines 
Kalenderjahres und zum Stichtag 1. September für das vierte Quartal und das erste 
Quartal des darauf folgenden Kalenderjahres zu bemessen. Die Betreiber der 
Kabelrundfunkanlage haben zu diesem Zweck mit Stichtag 1. März bis zum 
15. März und mit Stichtag 1. September bis zum 15. September dem Fonds die 
Anzahl der Empfangsberechtigten mitzuteilen. Sind diese Mitteilungen schlüssig, 
kann der Künstler-Sozialversicherungsfonds mit Mandatsbescheid gemäß § 57 
AVG die Abgabe bemessen. 

 
(4) Die Abgabe gemäß Abs. 1 Z 2 ist entsprechend der Anzahl der in einem 

Quartal eines Kalenderjahres in Verkehr gebrachten Geräte im Nachhinein zu 
bemessen. Die Abgabepflichtigen haben innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf 
des jeweiligen Quartals dem Künstler-Sozialversicherungsfonds die Anzahl der in 
den Verkehr gebrachten Geräte mitzuteilen. Abs. 3 letzter Satz findet Anwendung. 

 
(5) Die Abgabenpflichtigen haben innerhalb von vier Wochen nach Zustellung 

des Bescheides die vorgeschriebenen Abgaben an den Fonds zu leisten. Dies gilt 
auch, wenn die Vorschreibung durch Mandatsbescheid erfolgt ist und kein 
Rechtmittel dagegen erhoben wurde. Erfolgt die Einzahlung nicht innerhalb dieser 
Frist, so ist ein Säumniszuschlag von 2% des nicht zeitgerecht entrichteten 
Abgabenbetrages zu entrichten. Hinsichtlich der Verjährung der Abgaben ist § 238 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, anzuwenden. Wer Geräte 
gemäß Abs. 1 Z 2 im Inland gewerbsmäßig entgeltlich, jedoch nicht als Erster in 
den Verkehr bringt, haftet für die Abgabe wie ein Bürge und Zahler. 

 
(6) Abgabepflichtigen, die den Mitteilungspflichten gemäß Abs. 3 und 4 nicht 

rechtzeitig nachkommen, kann der Fonds einen Zuschlag bis zu 10% der 
festgesetzten Abgabe (Verspätungszuschlag) auferlegen, wenn die Verspätung 
nicht entschuldbar ist. 

 
(7) Von den Abgaben gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 sind die Unternehmen in jenen 

Kalenderjahren befreit, in denen die nach diesen Bestimmungen insgesamt zu 
leistende Abgabe den Betrag von 872 Euro nicht übersteigt. 

 
(8) Auf die Erhebung von Abgaben, bei denen der Abgabenanspruch bis zum 

31. Dezember 2023 entstanden ist, sind die Bestimmungen des 
Kunstförderungsbeitragsgesetz 1981, BGBl. Nr. 573/1981, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 149/2020 in der Fassung BGBl. I Nr. 194/2021, 
anzuwenden 

Kuratorium Kuratorium 

§ 7. (1) Das Kuratorium besteht aus neun Mitgliedern. Die Mitglieder § 7. (1) Das Kuratorium besteht aus neun Mitgliedern. Die Mitglieder 

werden wie folgt bestellt: werden wie folgt bestellt: 

 1. drei Mitglieder durch den Bundeskanzler,  1. drei Mitglieder durch die Bundesministerin bzw. den Bundesminister für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, 

 2. ein Mitglied durch die Bundesministerin/den Bundesminister für Soziales 
und Konsumentenschutz, 

 2. ein Mitglied durch die Bundesministerin bzw. den Bundesminister für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 

 3. bis 6. …  3. bis 6. … 

(2) Den Vorsitzenden und den Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Kuratoriums bestellt der Bundeskanzler aus dem Kreis der Mitglieder gemäß 
Abs. 1 Z 1. 

(2) Den Vorsitzenden und den Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Kuratoriums bestellt die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport aus dem Kreis der Mitglieder gemäß Abs. 1 
Z 1. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

(5) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung 
des Bundeskanzlers bedarf. 

(5) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung 
der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen 
Dienst und Sport bedarf. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(6) Die Mitglieder des Kuratoriums haben Anspruch auf eine dem Zeit- und 
Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, die durch den Bundeskanzler 
festzulegen ist. 

(6) Die Mitglieder des Kuratoriums haben Anspruch auf eine dem Zeit- und 
Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, die durch die Bundesministerin bzw. 
den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport festzulegen 
ist. 

Aufgaben des Kuratoriums Aufgaben des Kuratoriums 

§ 8. (1) Das Kuratorium hat den Geschäftsführer des Fonds in seiner 
wirtschaftlichen Gestion zu überwachen. Die Mitglieder des Kuratoriums sind dem 
Fonds gegenüber verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsmannes anzuwenden. Die Zuständigkeit der Kurien und die 
Aufsichtsbefugnisse des Bundeskanzlers bleiben unberührt. 

§ 8. (1) Das Kuratorium hat den Geschäftsführer des Fonds in seiner 
wirtschaftlichen Gestion zu überwachen. Die Mitglieder des Kuratoriums sind dem 
Fonds gegenüber verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsmannes anzuwenden. Die Zuständigkeit der Kurien und die 
Aufsichtsbefugnisse der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport bleiben unberührt. 

(2) Das Kuratorium hat den Bundeskanzler zu informieren, wenn es das Wohl 
des Fonds erfordert. 

(2) Das Kuratorium hat die Bundesministerin bzw. den Bundesminister für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zu informieren, wenn es das Wohl des 
Fonds erfordert. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

(5) Dem Kuratorium obliegen insbesondere folgende Aufgaben: (5) Dem Kuratorium obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

 1. Erstattung von Vorschlägen an den Bundeskanzler zur Bestellung des 
Geschäftsführers; 

 1. Erstattung von Vorschlägen an die Bundesministerin bzw. den 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zur 
Bestellung des Geschäftsführers; 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

 4. Beschlussfassung über das Jahresbudget für das nächstfolgende 
Kalenderjahr und Vorlage an den Bundeskanzler bis Ende August des 
laufenden Jahres; 

 4. Beschlussfassung über das Jahresbudget für das nächstfolgende 
Kalenderjahr und Vorlage an die Bundesministerin bzw. den 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport bis Ende 
August des laufenden Jahres; 

 5. Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Fonds und 
Berichterstattung darüber an den Bundeskanzler; 

 5. Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Fonds und 
Berichterstattung darüber an die Bundesministerin bzw. den 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport; 

 6. bis 9. …  6. bis 9. … 

 10. Beschlussfassung über  10. Beschlussfassung über 

 a) die Antragstellung an den Bundeskanzler zur Abberufung des 
Geschäftsführers mit Zweidrittelmehrheit; 

 a) die Antragstellung an die Bundesministerin bzw. den Bundesminister 
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zur Abberufung des 
Geschäftsführers mit Zweidrittelmehrheit; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 b) Beschlussfassung über die Antragstellung an den Bundeskanzler auf 
Genehmigung der Geschäftsordnung des Kuratoriums; 

 b) Beschlussfassung über die Antragstellung an die Bundesministerin bzw. 
den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf 
Genehmigung der Geschäftsordnung des Kuratoriums; 

 c) die Erstattung von Vorschlägen an den Bundeskanzler zur Anpassung 
des Beitragszuschusses gemäß § 18 Abs. 2 bis spätestens Ende August 
des laufenden Kalenderjahres. 

 c) die Erstattung von Vorschlägen an die Bundesministerin bzw. den 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zur 
Anpassung des Beitragszuschusses gemäß § 18 Abs. 2 bis spätestens 
Ende August des laufenden Kalenderjahres. 

(6) Im Bericht des Kuratoriums gemäß Abs. 5 Z 5 an den Bundeskanzler ist 
mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang es die Geschäftsführung des 
Fonds während des Geschäftsjahres geprüft hat und ob diese Prüfungen nach ihrem 
abschließenden Ergebnis zu wesentlichen Beanstandungen Anlass gegeben haben. 

(6) Im Bericht des Kuratoriums gemäß Abs. 5 Z 5 an die Bundesministerin 
bzw. den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport ist 
mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang es die Geschäftsführung des 
Fonds während des Geschäftsjahres geprüft hat und ob diese Prüfungen nach ihrem 
abschließenden Ergebnis zu wesentlichen Beanstandungen Anlass gegeben haben. 

(7) Das Kuratorium hat den Bundeskanzler unverzüglich über eine 
notwendige Anpassung des Beitragszuschusses gemäß § 18 zu berichten, wenn 
dies für eine ausgeglichene Gebarung des Fonds erforderlich ist. 

(7) Das Kuratorium hat die Bundesministerin bzw. den Bundesminister für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport unverzüglich über eine notwendige 
Anpassung des Beitragszuschusses gemäß § 18 zu berichten, wenn dies für eine 
ausgeglichene Gebarung des Fonds erforderlich ist. 

Geschäftsführer Geschäftsführer 

§ 10. (1) Der Geschäftsführer des Fonds wird vom Bundeskanzler auf 
Vorschlag des Kuratoriums auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Bei der 
Bestellung und beim Abschluss des Anstellungsvertrages sind das 
Stellenbesetzungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/1998, und die hiezu ergangenen 
Vertragsschablonen der Bundesregierung anzuwenden. 

§ 10. (1) Der Geschäftsführer des Fonds wird von der Bundesministerin bzw. 
vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf Vorschlag 
des Kuratoriums auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Bei der Bestellung und 
beim Abschluss des Anstellungsvertrages sind das Stellenbesetzungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 26/1998, und die hiezu ergangenen Vertragsschablonen der 
Bundesregierung anzuwenden. 

(2) Die Bestellung zum Geschäftsführer kann unbeschadet der 
Entschädigungsansprüche aus bestehenden Verträgen auf Vorschlag des 
Kuratoriums durch den Bundeskanzler aus wichtigen Gründen jederzeit widerrufen 
werden. 

(2) Die Bestellung zum Geschäftsführer kann unbeschadet der 
Entschädigungsansprüche aus bestehenden Verträgen auf Vorschlag des 
Kuratoriums durch der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport aus wichtigen Gründen jederzeit widerrufen 
werden. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

Künstlerkommission Künstlerkommission 

§ 11. (1) Die Künstlerkommission besteht aus Kurien, welche die Aufgaben 
der Künstlerkommission im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit wahrnehmen. 
Es besteht eine Kurie für Literatur, eine Kurie für Musik, eine Kurie für bildende 
Kunst, eine Kurie für darstellende Kunst, eine Kurie für Filmkunst, eine allgemeine 

§ 11. (1) Die Künstlerkommission besteht aus Kurien, welche die Aufgaben 
der Künstlerkommission im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit wahrnehmen. 
Es besteht eine Kurie für Literatur, eine Kurie für Musik, eine Kurie für bildende 
Kunst, eine Kurie für darstellende Kunst, eine Kurie für Filmkunst, eine allgemeine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kurie für die zeitgenössischen Ausformungen der Bereiche der Kunst sowie je eine 
Berufungskurie. 

Kurie für die zeitgenössischen Ausformungen der Bereiche der Kunst sowie je eine 
Berufungskurie. 

(2) … (2) … 

(3) Die Vorsitzenden und Stellvertreter werden vom Bundeskanzler aus dem 
Kreise rechts- und/oder fachkundiger Bediensteter des Bundeskanzleramtes 
bestellt. 

(3) Die Vorsitzenden und Stellvertreter werden von der Bundesministerin bzw. 
vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport aus dem 
Kreise rechts- und/oder fachkundiger Bediensteter des Bundesministeriums für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport bestellt. 

(4) Von den Mitgliedern gemäß Abs. 2 Z 3 wird je ein Mitglied von den durch 
Verordnung des Bundeskanzlers bestimmten repräsentativen Künstlervertretungen 
und Verwertungsgesellschaften entsendet. Für jedes dieser Mitglieder ist ein 
Ersatzmitglied namhaft zu machen, das bei Verhinderung des Mitgliedes dieses in 
den Sitzungen der Kurie vertritt. Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) müssen die für 
die Erstellung der Gutachten einschlägigen Fachkenntnisse aufweisen. Macht eine 
Künstlervertretung oder Verwertungsgesellschaft von ihrem Entsenderecht nicht 
binnen einem Monat nach Aufforderung durch den Geschäftsführer Gebrauch, so 
kann der Geschäftsführer für die betreffende Funktionsperiode der Kurie die 
entsprechende Bestellung vornehmen. 

(4) Von den Mitgliedern gemäß Abs. 2 Z 3 wird je ein Mitglied von den durch 
Verordnung der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport bestimmten repräsentativen Künstlervertretungen 
und Verwertungsgesellschaften entsendet. Für jedes dieser Mitglieder ist ein 
Ersatzmitglied namhaft zu machen, das bei Verhinderung des Mitgliedes dieses in 
den Sitzungen der Kurie vertritt. Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) müssen die für 
die Erstellung der Gutachten einschlägigen Fachkenntnisse aufweisen. Macht eine 
Künstlervertretung oder Verwertungsgesellschaft von ihrem Entsenderecht nicht 
binnen einem Monat nach Aufforderung durch den Geschäftsführer Gebrauch, so 
kann der Geschäftsführer für die betreffende Funktionsperiode der Kurie die 
entsprechende Bestellung vornehmen. 

(5) bis (9) … (5) bis (9) … 

Verschwiegenheitspflicht Verschwiegenheitspflicht 

§ 12. (1) … § 12. (1) … 

(2) Eine Ausnahme von der Verschwiegenheitsverpflichtung tritt nur insoweit 
ein, als eine Entbindung von dieser Verpflichtung erfolgt ist. Die Entbindung der 
Mitglieder der Kurien und der Bediensteten des Fonds erfolgt durch den 
Geschäftsführer; die Entbindung des Geschäftsführers und der Mitglieder des 
Kuratoriums erfolgt durch den Bundeskanzler. 

(2) Eine Ausnahme von der Verschwiegenheitsverpflichtung tritt nur insoweit 
ein, als eine Entbindung von dieser Verpflichtung erfolgt ist. Die Entbindung der 
Mitglieder der Kurien und der Bediensteten des Fonds erfolgt durch den 
Geschäftsführer; die Entbindung des Geschäftsführers und der Mitglieder des 
Kuratoriums erfolgt durch die Bundesministerin bzw. den Bundesminister für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. 

(3) … (3) … 

Aufsicht Aufsicht 

§ 15. (1) Der Fonds unterliegt der Aufsicht des Bundeskanzlers. § 15. (1) Der Fonds unterliegt der Aufsicht der Bundesministerin bzw. des 
Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. 

(2) Die Aufsicht erstreckt sich auf (2) Die Aufsicht erstreckt sich auf 

 1. die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen;  1. die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen; 
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 2. die Erfüllung der dem Fonds obliegenden Aufgaben und  2. die Erfüllung der dem Fonds obliegenden Aufgaben und 

 3. die Gebarung des Fonds.  3. die Gebarung des Fonds. 

(3) Im Rahmen der Aufsicht obliegt dem Bundeskanzler: (3) Im Rahmen der Aufsicht obliegt der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

(4) Der Bundeskanzler ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten des 
Fonds zu informieren. Die Organe des Fonds sind verpflichtet, dem Bundeskanzler 
Auskünfte über alle Angelegenheiten des Fonds zu erteilen, Geschäftsstücke und 
Unterlagen über die von ihr/ihm bezeichneten Gegenstände vorzulegen, von ihm 
angeordnete Erhebungen anzustellen und Überprüfungen an Ort und Stelle 
vornehmen zu lassen. Die Protokolle über die Sitzungen des Kuratoriums sind dem 
Bundeskanzler unverzüglich vorzulegen. 

(4) Die Bundesministerin bzw. Der Bundesminister für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten des 
Fonds zu informieren. Die Organe des Fonds sind verpflichtet, der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst 
und Sport Auskünfte über alle Angelegenheiten des Fonds zu erteilen, 
Geschäftsstücke und Unterlagen über die von ihr/ihm bezeichneten Gegenstände 
vorzulegen, von ihm angeordnete Erhebungen anzustellen und Überprüfungen an 
Ort und Stelle vornehmen zu lassen. Die Protokolle über die Sitzungen des 
Kuratoriums sind der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport unverzüglich vorzulegen. 

(5) Vor Genehmigung der Geschäftsordnung des Kuratoriums und des 
Jahresbudgets hat der Bundeskanzler das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen herzustellen. 

(5) Vor Genehmigung der Geschäftsordnung des Kuratoriums und des 
Jahresbudgets hat die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen herzustellen. 

Anspruchsvoraussetzungen Anspruchsvoraussetzungen 

§ 17. (1) bis (7) … § 17. (1) bis (7) … 

(8) In den ersten fünf Kalenderjahren, in denen die Mindesteinkünfte 
(Mindesteinnahmen) gemäß Abs. 1 Z 2 in Verbindung mit Abs. 5 und 7 nicht 
erreicht wurden, entfällt die Anspruchsvoraussetzung der Mindesteinkünfte 
(Mindesteinnahmen). 

(8) In den ersten fünf Kalenderjahren, in denen die Mindesteinkünfte 
(Mindesteinnahmen) gemäß Abs. 1 Z 2 in Verbindung mit Abs. 5 und 7 nicht 
erreicht wurden, entfällt die Anspruchsvoraussetzung der Mindesteinkünfte 
(Mindesteinnahmen). Zusätzlich entfällt diese Anspruchsvoraussetzung für die 
Jahre 2020 und 2021. 

(9) … (9) … 

Höhe des Beitragszuschusses Höhe des Beitragszuschusses 

§ 18. (1) … § 18. (1) … 

(2) Der Bundeskanzler hat durch Verordnung den Betrag gemäß Abs. 1 mit 
Wirksamkeit des jeweils nächstfolgenden Kalenderjahres anzupassen, soweit dies 
für eine ausgeglichene Bilanzierung des Fonds erforderlich oder möglich ist. 

(2) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport hat durch Verordnung den Betrag gemäß Abs. 1 mit 
Wirksamkeit des jeweils nächstfolgenden Kalenderjahres anzupassen, soweit dies 
für eine ausgeglichene Bilanzierung des Fonds erforderlich oder möglich ist. 
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(3) und (4) … (3) und (4) … 

Richtlinien für die Gewährung der Beihilfen Richtlinien für die Gewährung der Beihilfen 

§ 25b. Als Grundlage für die Vergabe von Beihilfen hat der Geschäftsführer 
des Fonds Richtlinien zu erstellen, die vom Bundeskanzler zu genehmigen und in 
geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen sind. Die Richtlinien haben 
insbesondere Bestimmungen zu enthalten über: 

§ 25b. Als Grundlage für die Vergabe von Beihilfen hat der Geschäftsführer 
des Fonds Richtlinien zu erstellen, die der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zu genehmigen 
und in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen sind. Die Richtlinien haben 
insbesondere Bestimmungen zu enthalten über: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

Beirat für die Gewährung der Beihilfen Beirat für die Gewährung der Beihilfen 

§ 25d. (1) Zur Beratung über die Gewährung der Beihilfen ist vom Fonds ein 
Beirat einzurichten, der aus vier Mitgliedern besteht. Ein Mitglied ist vom 
Bundeskanzler, ein Mitglied vom Geschäftsführer des Fonds und ein Mitglied vom 
Kulturrat Österreich zu bestellen. Das vierte Mitglied ist jeweils von den 
repräsentativen Künstlervertretungen gemäß § 11 Abs. 4 in alphabetischer 
Reihenfolge zu den einzelnen Sitzungen des Beirates zu entsenden. Der 
Geschäftsführer des Fonds hat rechtzeitig vor der Sitzung die an die Reihe 
kommende Künstlervertretung zur Entsendung des Mitglieds aufzufordern. Macht 
die aufgeforderte Künstlervertretung vom Entsenderecht nicht Gebrauch, ist der 
Beirat bei der betreffenden Sitzung auch ohne dieses Mitglied gehörig 
zusammengesetzt. 

§ 25d. (1) Zur Beratung über die Gewährung der Beihilfen ist vom Fonds ein 
Beirat einzurichten, der aus vier Mitgliedern besteht. Ein Mitglied ist von der 
Bundesministerin bzw. vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst 
und Sport, ein Mitglied vom Geschäftsführer des Fonds und ein Mitglied vom 
Kulturrat Österreich zu bestellen. Das vierte Mitglied ist jeweils von den 
repräsentativen Künstlervertretungen gemäß § 11 Abs. 4 in alphabetischer 
Reihenfolge zu den einzelnen Sitzungen des Beirates zu entsenden. Der 
Geschäftsführer des Fonds hat rechtzeitig vor der Sitzung die an die Reihe 
kommende Künstlervertretung zur Entsendung des Mitglieds aufzufordern. Macht 
die aufgeforderte Künstlervertretung vom Entsenderecht nicht Gebrauch, ist der 
Beirat bei der betreffenden Sitzung auch ohne dieses Mitglied gehörig 
zusammengesetzt. 

(2) Die Vorsitzführung des Beirates obliegt dem vom Geschäftsführer des 
Fonds bestellten Mitglied. Für die vom Bundeskanzler, vom Fonds und vom 
Österreichischen Kulturrat bestellten Mitglieder des Beirates ist § 7 Abs. 3 und 4 
anzuwenden. Für die Sitzungen des Beirates gilt § 11 Abs. 7 und 8 mit der 
Maßgabe, dass der/dem Vorsitzenden des Beirates ein Stimmrecht zukommt und 
bei Stimmengleichheit ihre/seine Stimme ausschlaggebend ist. 

(2) Die Vorsitzführung des Beirates obliegt dem vom Geschäftsführer des 
Fonds bestellten Mitglied. Für die von der Bundesministerin bzw. vom 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, vom Fonds und 
vom Österreichischen Kulturrat bestellten Mitglieder des Beirates ist § 7 Abs. 3 
und 4 anzuwenden. Für die Sitzungen des Beirates gilt § 11 Abs. 7 und 8 mit der 
Maßgabe, dass der/dem Vorsitzenden des Beirates ein Stimmrecht zukommt und 
bei Stimmengleichheit ihre/seine Stimme ausschlaggebend ist. 

(3) … (3) … 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 26. (1) … § 26. (1) … 

(2) Der Bundeskanzler ist ermächtigt, nach Maßgabe der im 
Bundesfinanzgesetz hiefür vorgesehenen Mittel der staatlich genehmigten 

(2) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport ist ermächtigt, nach Maßgabe der im 
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Literarischen Verwertungsgesellschaft reg. Gen.m.bH. (L.V.G.) für folgende 
Zwecke Zuschüsse zu gewähren: 

Bundesfinanzgesetz hiefür vorgesehenen Mittel der staatlich genehmigten 
Literarischen Verwertungsgesellschaft reg. Gen.m.bH. (L.V.G.) für folgende 
Zwecke Zuschüsse zu gewähren: 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

Vorbereitende Maßnahmen Vorbereitende Maßnahmen 

§ 27. Die Bundesministerin/der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Kultur und die anderen nach diesem Gesetz zuständigen 
Bundesministerinnen/Bundesminister sind ermächtigt, nach Kundmachung dieses 
Gesetzes alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit der Fonds zum 1. Jänner 
2001 ordnungsgemäß seine Tätigkeit aufnehmen kann. Insbesondere kann der 
Bundeskanzler die nach diesem Gesetz vorgesehenen Verordnungen erlassen. 
Weiters können die Mitglieder der Fondsorgane sowie der Geschäftsführer auch 
vor dem 1. Jänner 2001 bestellt werden. 

§ 27. Die Bundesministerin/der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Kultur und die anderen nach diesem Gesetz zuständigen 
Bundesministerinnen/Bundesminister sind ermächtigt, nach Kundmachung dieses 
Gesetzes alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit der Fonds zum 1. Jänner 
2001 ordnungsgemäß seine Tätigkeit aufnehmen kann. Insbesondere kann die 
Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst 
und Sport die nach diesem Gesetz vorgesehenen Verordnungen erlassen. Weiters 
können die Mitglieder der Fondsorgane sowie der Geschäftsführer auch vor dem 
1. Jänner 2001 bestellt werden. 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 30. (1) bis (9) … § 30. (1) bis (9) ... 

(10) § 13 Abs. 1 Z 4 und 9, Abs. 3 und Abs. 4 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 24/2020 treten mit Ablauf der Kundmachung in Kraft. § 13 Abs. 1 Z 4 und Z 9, 
Abs. 3 und Abs. 4 in der Fassung BGBl. I Nr. 24/2020 treten mit 30.6.2023 außer 
Kraft, mit der Maßgabe, dass die zuvor in Kraft stehenden Bestimmungen wieder 
an ihre Stelle treten. 

(10) § 13 Abs. 1 Z 4 und 9, Abs. 3 und Abs. 4 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 24/2020 treten mit Ablauf der Kundmachung in Kraft. § 13 Abs. 1 Z 4 und Z 9, 
Abs. 3 und Abs. 4 in der Fassung BGBl. I Nr. 24/2020 treten mit 31. Dezember 
2024 außer Kraft, mit der Maßgabe, dass die zuvor in Kraft stehenden 
Bestimmungen wieder an ihre Stelle treten. 

 
(11) Das Inhaltsverzeichnis, § 5, § 5a, § 7 Abs. 1 Z 1 und 2, Abs. 2, 5 und 6, 

§ 8 Abs. 1, 2, 5 bis 7, § 10 Abs. 1 und 2, § 11 Abs. 3 und 4, § 12 Abs. 2, § 15 Abs. 1, 
3 bis 5, § 17 Abs. 8, § 18 Abs. 2, § 25b, § 25d Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 2, § 27 und 
§ 31 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x treten mit 1. Jänner 
2024 in Kraft. 

Vollziehung Vollziehung 

§ 31. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: § 31. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. hinsichtlich des § 7 Abs. 1 Z 3, § 13 Abs. 4, §§ 14 und 25 der 
Bundesminister für Finanzen; 

 1. hinsichtlich des § 7 Abs. 1 Z 3, § 13 Abs. 4, §§ 14 und 25 der 
Bundesminister für Finanzen; 

 2. hinsichtlich des § 7 Abs. 1 Z 2, § 13 Abs. 3, § 21 Abs. 3 und § 24 die 
Bundesministerin/der Bundesminister für Soziales und 
Konsumentenschutz; 

 2. hinsichtlich des § 7 Abs. 1 Z 2, § 13 Abs. 3, § 21 Abs. 3 und § 24 die 
Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz; 
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 3. hinsichtlich des § 15 Abs. 5 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen; 

 3. hinsichtlich des § 15 Abs. 5 die Bundesministerin bzw. der Bundesminister 
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen; 

 4. hinsichtlich des § 21 Abs. 2 der Bundeskanzler und die 
Bundesministerin/der Bundesminister für Soziales und 
Konsumentenschutz; 

 4. hinsichtlich des § 21 Abs. 2 die Bundesministerin bzw. der Bundesminister 
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport und die Bundesministerin 
bzw. der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz; 

 5. hinsichtlich des § 27 der Bundeskanzler, der Bundesminister für Finanzen 
sowie die Bundesministerin/der Bundesminister für Soziales und 
Konsumentenschutz und 

 5. hinsichtlich des § 27 die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, der Bundesminister für 
Finanzen sowie die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und 

 6. im Übrigen der Bundeskanzler.  6. im Übrigen die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. 
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